
K o l l e k t i v v e r t r a g

betreffend Arbeitsleistungen am 8. Dezember (Mariä Empfängnis), abgeschlossen
zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genußmittelindustrie Österreichs,
1030 Wien, Zaunergasse 1-3, und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion
Industrie und Gewerbe, 1013 Wien, Deutschmeisterplatz 2.

§ 1 Geltungsbereich

a. Räumlich: Für das gesamte Bundesgebiet der Republik Österreich.

b. Fachlich: Für sämtliche dem Verband der Österreichischen Großbäcker
angehörenden Mitgliedsfirmen.

c. Persönlich: Für alle Angestellten und Lehrlinge. Angestellte im Sinne
dieses Kollektivvertrages sind alle ArbeitnehmerInnen (auch
Aushilfskräfte), auf welche das Angestelltengesetz (BGBl. Nr.
292/1921) Anwendung findet. Dieser Kollektivvertrag gilt nicht
für FerialpraktikantInnen; FerialpraktikantInnen sind
Studierende, die zum Zwecke einer beruflichen (technischen,
kaufmännischen oder administrativen) Vor- oder Ausbildung
entsprechend der öffentlichen Studienordnung
vorübergehend beschäftigt werden.

§ 2 Art und Dauer der Beschäftigung

1) ArbeitnehmerInnen können am 8. Dezember, soferne dieser nicht auf einen
Sonntag fällt, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr mit folgenden Tätigkeiten
beschäftigt werden:
a)  Tätigkeiten zur Beratung und Betreuung der Kunden
b)  Tätigkeiten im Warenverkauf
c)  Tätigkeiten, die mit diesen im unmittelbaren Zusammenhang stehen oder ohne

die diese nicht durchführbar wären sowie
d)  sonstige Tätigkeiten, die vom Arbeitgeber im Zusammenhang mit den

vorstehenden Tätigkeiten verlangt werden.
 
2)  Vor- und Abschlußarbeiten sind über den im Abs. 1 genannten Zeitraum hinaus

im unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig.

§ 3 Verfahren

Arbeitgeber, die ihre Verkaufsstellen gem. § 1 Abs. 1 bis 3 des
Öffnungszeitengesetzes am 8. Dezember offenhalten und gemäß § 13 a des
Arbeitsruhegesetzes und § 18 a des Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetzes
Arbeitsleistungen im Sinne des § 2 in Anspruch nehmen wollen, haben dies bis
spätestens 3 Wochen vor dem 8. Dezember dem/der ArbeitnehmerIn mitzuteilen.

Der/die ArbeitnehmerIn, dem/der eine solche Mitteilung zeitgerecht zugegangen ist,
hat das Recht, binnen einer Woche, nach Zugang dieser Mitteilung, die
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Beschäftigung am 8. Dezember abzulehnen. Kein/e ArbeitnehmerIn darf wegen der
Weigerung, am 8. Dezember der Beschäftigung nachzugehen, benachteiligt werden.

§ 4 Vergütung

1)  Hinsichtlich der Vergütung der Arbeitsleistung am 8. Dezember gelten die
einschlägigen Bestimmungen des Arbeitsruhegesetzes und des
Rahmenkollektivvertrages für die Angestellten der Industrie.

2)  Für die Arbeitsleistung des Lehrlings am 8. Dezember gilt als
Berechnungsgrundlage des Entgeltes gem. § 9 Abs. 5 Arbeitsruhegesetz der Satz
des jeweils geltenden Mindestgehaltes.

§ 5 Freizeitausgleich

Der/die ArbeitnehmerIn erhält für die Arbeitsleistung am 8. Dezember zusätzliche
Freizeit. Der Verbrauch der Freizeit ist unter Berücksichtigung der betrieblichen
Erfordernisse und unter Bedachtnahme auf die Interessen des Arbeitnehmers zu
vereinbaren und unter Entgeltfortzahlung bis 31. März des Folgejahres zu
verbrauchen.

ArbeitnehmerInnen, die bis zu 4 Stunden arbeiten, erhalten 4 Stunden Freizeit,
ArbeitnehmerInnen, die mehr als 4 Stunden arbeiten, erhalten 8 Stunden Freizeit.

Eine Abgeltung in Geld ist bei aufrechtem Arbeitsverhältnis nicht zulässig.

§ 6 Mitwirkung des Betriebsrates

Im Zusammenhang mit der Arbeitsleistung am 8. Dezember können im Rahmen der
§§ 2 bis 5 Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden.

§ 7 Schlichtungsstellen

Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit der
Beschäftigung am 8. Dezember sollen von einer in jedem Bundesland zu
errichtenden, paritätisch besetzten Schlichtungsstelle geklärt werden.

Diese Schlichtungsstelle besteht aus zwei Vertretern der Arbeitgeber und zwei
Vertretern der Angestellten.
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Wien, am 20. November 1998
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